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Sprechzeiten
Zentrale 03643/ 8311-0

Di/Do 09.00-12.00 Uhr
Do 13.00-18.00 Uhr
o. nach Vereinbarung

  

Hauptamt 03643/ 8311-23
KITA-Verwaltung 03643/ 8311-25
Friedhofsamt 03643/ 8311-41
Kasse 03643/ 8311-19 o.-37
Kämmerei 03643/ 8311-11
Steuern 03643/ 8311-14
Bauamt 03643/ 8311-42 o.-43 o.-44
Ordnungsamt 03643/ 8311-40

Einwohnermeldeamt 03643/ 8311-10

Mo 13.00 - 16.00 Uhr
Di 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 08.00 - 10.00 Uhr o. nach Vereinbarung

Schiedsstelle Kontakt über: 03643 / 8311-23
Standesamt Berlstedt 036452 / 78517 oder 78527 Mo, Mi geschlossen

Do 09.00 - 12.00 u.  13.00 - 15.00 Uhr
Di 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 07.30 - 10.30 

Wichtige Telefonnummern
Allgemeiner Notruf 112 Wasserversorgung
Polizeiinspektion Weimar 03643/8820 Wasserversorgungszweckverband Weimar

(Hopfgarten, Niederzimmern, Daasdorf a.B., 
Ottstedt a.B., Bechstedtstraß, Isseroda, Nohra, 
Troistedt)
Störungsdienst

03643/7444-0

03643/7444-444

Rettungsleitstelle 03644/50000

KOBB Herr Schönborn
Do 16.00 – 18.00 Uhr o. n. Vereinbarung

03643/772148

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Gebietsjugendpflegerin M. Willeke 036452/76060
Handy 0176/21328924

Stadtwerke Erfurt (Mönchenholzhausen) 0361/564-0

Bevollmächtigter Schornsteinfeger Abwasserentsorgung

BSFM Matthias Ludwig
Mönchenholzhausen, Sohnstedt, Niederzimmern, 
Bechstedtstraß, Isseroda, Nohra 

03643/908670
0160/96848126

Bechstedtstraß, Kläranlage 0170/532815
Abwasserverband Grammetal
Havariedienst 
(Hopfgarten, Niederzimmern, Nohra/OT 
Utzberg, Mönchenholzhausen)

036203/72533
0800/5888119

BSFM Robert Haußen
Obernissa, Hayn, Eichelborn, Hopfgarten

0173/5804023
Abwasserbetrieb Weimar 
Bereitschaftsdienst (Isseroda, Nohra)

03643/7497-0
03643/749744

Energie
BSFM Böhme
Gewerbegebiet UNO, Ulla, Obergrunstedt, Troistedt, 
Daasdorf a.B., Ottstedt a.B., Utzberg

03643/421132
0171/6909390
Fax 03643/403846

Kundenzentrum Blankenhain
für alle Gemeinden der VG

036459/48-0
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Amtlicher Teil

Die	7.	Verwaltungsgemeinschaftsversammlung	findet	am	Diens-
tag, 22.11.2016 um 19:00 Uhr im Freizeitzentrum Obernissa, 
Eiskeller 38a in 99198 Mönchenholzhausen/OT Obernissa statt.
Hierzu sind alle interessierten Einwohner eingeladen. Die Sitzung 
ist öffentlich. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Be-

stätigung der Tagesordnung
2. Protokollkontrolle und Genehmigung der Niederschrift der 

VGem-Versammlung vom 24.05.2016
3. Beratung und Beschlussfassung: Jahresrechnung 2015
4. Beratung und Beschlussfassung: Personalentwicklungs-

konzept
5. Beratung und Beschlussfassung: Haushaltssatzung und 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017
6. Beratung und Beschlussfassung: Finanzplan für 2018 bis 

2020 für das Haushaltsjahr 2017
7. Informationen der Gemeinschaftsvorsitzenden
8. Einwohnerfragestunde

gez. Seelig
Gemeinschaftsvorsitzende

Gebietsreform - wie geht es weiter?
Anfang Oktober haben die Gemeinschaftsvorsitzende und die 
Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden zwei Beratungen mit Ver-
tretern des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales 
(TMIK) wahrgenommen. In der ersten Beratung mit den für die 
Durchführung der Gebietsreform zuständigen Referenten im Mi-

nisterium haben wir das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen bei uns besprochen und auch den Bürgerwillen dargelegt, den 
es aus unserer Sicht umzusetzen gilt. Grundlage aller Neugliede-
rungen ist das Vorschaltgesetz zur Durchführung der Gebietsre-
form in Thüringen vom 02.07.2016 (GVBl. Thüringen Nr. 5/2016, 
S. 242 ff), wobei die rechtlichen Voraussetzungen in Allgemeinen 
Anwendungshinweisen des TMIK für freiwillige Neugliederun-
gen kreisangehöriger Gemeinden konkretisiert sind.  
Außerdem fand im Landratsamt eine Bürgermeisterdienstbera-
tung für alle kreisangehörigen Gemeinden statt, an der u.a. Herr 
Minister Dr. Poppenhäger teilnahm.

Die Vertreter des TMIK haben deutlich gemacht, dass die Bildung 
einer Landgemeinde aus den bisherigen Mitgliedsgemeinden un-
serer VGem wegen der räumlichen Nähe zu den zentralen Orten 
Erfurt und Weimar ohne eigene Funktionen eines Grundzentrums 
ihrer Auffassung nach eher nicht den Vorgaben des Vorschaltge-
setzes entspricht. 
Damit könnte es Wille bzw. Plan des Ministeriums sein, dass die 
Gemeinden der VGem Grammetal aufgeteilt und zur Stärkung des 
angrenzenden Ober- bzw. Mittelzentrums eingemeindet werden. 
Allerdings stehen von beiden Städten zunächst noch diesbezügli-
che	offizielle	Willensbekundungen	aus.	
Ich werde mich in den nächsten Wochen mit den Bürgermeistern 
über unsere weitere Vorgehensweise beraten und fortlaufend hier 
im Amtsblatt über den Sachstand informieren.

Seelig
Gemeinschaftsvorsitzende

Bekanntmachung anderer Behörden

Grundschule „Grammetal" Isseroda
Anmeldung der Schulanfänger für
das Schuljahr 2017/2018

Sehr geehrte Eltern der Kinder des
Geburtenzeitraumes vom 02.08.2010 bis einschließlich 
01.08.2011, die Einschulung Ihres Kindes zum Schuljahresbe-
ginn 2017 erfolgt für die Mitgliedsgemeinden:
Isseroda, Bechstedtstraß, Troistedt, Nohra (OT Ulla, Ober-
grunstedt), Mönchenholzhausen (OT Eichelborn, Hayn, 
Obernissa und Sohnstedt) der Verwaltungsgemeinschaft 
Grammetal in der Staatlichen Grundschule „Grammetal" Issero-
da.	Die	dazu	notwendige	offizielle	Anmeldung	Ihres	Kindes	findet
am Montag, dem 12. Dezember 2016 von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
im Sekretariat der Grundschule „Grammetal", Schlossgasse 24, 
in 99428 Isseroda statt.
Bitte kommen Sie an diesem Tag gemeinsam mit Ihrem Kind.
Außerdem benötigen wir Ihr Stammbuch oder
die Geburtsurkunde Ihres Kindes.
Wir bitten Sie ebenfalls zu beachten, dass wir aus rechtlichen 
Gründen die Unterschrift aller sorgeberechtigten Personen auf 
dem Anmeldebogen benötigen. Es ist jedoch auch möglich, eine 
formlose Vollmacht des nicht anwesenden anderen Elternteiles 
vorzulegen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen
M. Banzalla, Schulleiterin

Grundschule Niederzimmern
Anmeldung der Schulanfänger für
das Schuljahr 2017/2018

Liebe Eltern,
die Einschulung zum Schulbeginn 2017 für die Gemeinden:
Niederzimmern, Ottstedt a. B., Daasdorf a. B., Hopfgarten 
und Utzberg erfolgt in der Staatlichen Grundschule Niederzim-
mern.	Die	dazu	notwendige	Anmeldung	Ihres	Kindes		findet	am:
Montag, dem 12. Dezember 2016 von 13:30 bis 17:00 Uhr in 
der Grundschule Niederzimmern, Weimarische Straße 42, statt.
Geburtenzeitraum: 02.08.2010 bis 01.08.2011
Die Anmeldung muss durch beide Erziehungsberechtigte 
erfolgen bzw. ist durch eine Vollmacht des nichtanwesenden 
Elternteils zu dokumentieren.
Das Stammbuch oder die Geburtsurkunde sind vorzulegen.

M. Wenkel
Schulleiterin

Besondere Regelung:

Lt. Meldung des TMBJS wird die Einschulungsfeier für das Schul-
jahr	2017/2018	am	Samstag,	dem	12.08.2017	stattfinden.	Der	1.	
Schultag der Schulanfänger wird am Montag, dem 14.08.2017 sein. 
Wir bitten dies bei Ihren Planungen zu berücksichtigen!
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Nichtamtlicher Teil - sonstiges

Amtlicher Teil

Gemeinde Daasdorf a.B.
99428 Daasdorf a.B. * Am Anger 25 * Tel. 0176/21256666

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 18.00 - 19.00 Uhr

Landratsamt Weimarer Land/ Sozialamt Fachbereich Betreuungsbehörde
Außensprechstunde in der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal Isseroda

Vorsorgevollmacht / gesetzliche Betreuung!
Jeder von uns kann in eine Situation geraten, in der er auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen ist. Dann ist es gut, wenn wir 
Vorkehrungen getroffen haben und sicher sein können, dass sich alle Entscheidungen an unserem Willen orientieren.
Deshalb sorgen Sie vor, indem Sie eine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung erteilen.
Die Betreuungsbehörde Weimarer Land berät und informiert über Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen. Sie erhalten bei 
uns Broschüren und Formulare zu diesem wichtigen Thema.

WO?:  Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 19 in 99428 Isseroda, Raum 18 (Versammlungsraum)
WANN?: Jeden 2. Mittwoch im Monat (außer Juli & August)

Uhrzeit: 13:00-15:00 Uhr (Aushang beachten!)
WER?:  Betreuungsbehörde Weimarer Land, Frau Weber

  Terminvergabe unter Telefon: 03644 / 540 733; Email: post.sozialamt@wl.thueringen.de 

  14. Dezember 2016

***********************************

Service vor Ort in der Verw.-Gem. Grammetal
Beratung - Kontenklärung – Rentenanträge

Ihr ehrenamtlicher Versichertenberater Ingo Torborg unterstützt Sie und hilft Ihnen gebührenfrei.

Die	nächste	Sprechstunde	findet	statt	am	Donnerstag, ,  24.11. 2016
im Hause der VGem in Isseroda in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr. 
Zusätzliche Sprechstunden in folgenden Nachbarorten: Klettbach, Berlstedt, Bad Berka

Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten: 

per Telefon: 03644-563660 (mo. - do., 19:30 - 20:15 Uhr)
oder per e-Mail:  ingo.torborg@gmx.de 

Bekanntmachung von Beschlüssen

Gemeinderatssitzung vom 08.09.2016
Beschluss 47/20/16: 
Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Daasdorf a. B.  
und  Beauftragung des Rechnungsprüfungsamtes des Landratsam-
tes Weimarer Land zur örtlichen Prüfung.
1. Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis zur Jahresrechnung 

2015 nach § 80 Abs. 2 ThürKO zustimmend zur Kenntnis.
2. Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden 

die außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. 
Mit der seitherigen Abdeckung der Mehrausgaben durch 
Mehreinnahmen bzw. durch Einsparungen besteht Einver-
ständnis.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt entsprechend § 82 Abs. 
1 und 2 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wei-
marer Land den Jahresabschluss 2015 zur örtlichen Prü-
fung vorzulegen.

Beschluss 48/20/16: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Daasdorf am Berge nimmt gemäß 
§ 75 a ThürKO den Beteiligungsbericht 2016 der Gemeinde Daas-
dorf am Berge über die Beteiligung an der KEBT Kommunale 
Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG, Erfurt (KEBT AG) und 
an der Thüringer Energie AG (TEAG) im Jahr 2015 zur Kenntnis. 
Der Beteiligungsbericht 2016 wird als Anlage beigefügt.
Beschluss 49/20/16: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Daasdorf am Berge stimmt dem 
Antrag vom 18.07.2016 auf Stundung/ Ratenzahlung unter Be-
achtung der Regelungen der §§ 222/234 AO (Erhebung von Stun-
dungszinsen) zu.
Beschluss 50/20/16: 
Der	Gemeinderat	beschließt,	dass	die	Fa.	Tief-	und	Pflasterbau,	
Ronald Hirsch, Meisterbetrieb, Weimarische Straße 58 aus 99428 
Nohra OT Utzberg den Auftrag zur Durchführung der Leistung 
erhält. Der Bürgermeister wird beauftragt alle Schritte zur Umset-
zung des Vorhabens in die Wege zu leiten. Die Niederschrift zur 
Angebotsöffnung (Kopie) ist Bestandteil dieses Beschlusses.



Grammetalbote 4 22. Jahrgang* 11. Ausgabe* 12.11.2016

Amtlicher Teil

Gemeinde Isseroda
99428 Isseroda * Schlossgasse 22 * Tel. 03643/831135
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Do 16.00 - 18.00 Uhr

Nichtamtlicher Teil

Nichtamtlicher Teil

Amtlicher Teil

Gemeinde Hopfgarten
99428 Hopfgarten * Alte Schulstr.1 * Tel. 03643/9084056

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 17.00 - 19.00 Uhr

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.10.2016 folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 01/10/2016:
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 
06.09.2016 (öffentlicher Teil).
Beschluss Nr. 02/10/2016:
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum 

Bauvorhaben Anbau an Einfamilienhaus auf dem Grundstück, 
Gemarkung Hopfgarten, Flur 6, Flurstück Nr.: 355/2. Die Stel-
lungnahme des Abwasserverbandes Grammetal ist einzuholen.
Beschluss Nr. 03/10/2016:
Der Gemeinderat beschließt im Ergebnis der eingereichten Angebote 
zur Durchführung des Winterdienstes für die Wintersaison 2016/2017 
an die Firma Andreas Menger, Erfurt-Rhoda, zu vergeben. Der Bür-
germeister wird ermächtigt und beauftragt, den Auftrag zu erteilen.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Hopfgarten,
in dieser Ausgabe des Grammtalboten möchte ich sie auf zwei wichtige Veranstaltungen Anfang Dezember in der Gemeinde Hopfgarten 
hinweisen.

•	 03.12.2016 ab 14:30 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Tanzplan
•	 08.12.2016 ab 14:30 Uhr Rentnerweihnachtsfeier in der Gaststätte „Zur Weintraube“

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister, Roland Bodechtel

Beschlüsse der Sitzung vom 28.06.16 öffentlicher Teil

37/16- 
Beschluss zur Tagesordnung
38/16- 
Beschluss zur Auftragsvergabe „Sanierung Straßen Los 2+3“ an 
Fa. Wachenfeld Blankenhain
39/16- 
Beschluss zur Auftragsvergabe „Lieferung und Einbau von Türen 
und Fenster für die Trauerhalle auf dem Friedhof“ an Firma Fen-
sterbau und Tischlerei Saalfeld aus Nohra
40/16- 
Beschluss zur Auftragsvergabe „Verlegung der elektrischen Zu-
leitung	zur	Trauerhalle	und	Pflasterung	des	Weges“	an	Firma	Po-
lygon aus Isseroda
41/16- 
Beschluss des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 07.06.16
42/16- 
Beschluss zur Kenntnisnahme der kommunalaufsichtlichen Stel-
lungnahme zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde 2016

Beschlüsse der Sitzung vom 06.09.16 öffentlicher Teil
45/16- 
Beschluss zur Tagesordnung
46/16-
Beschluss zur Auftragsvergabe „Neubau der Bühne auf der Festwiese 

mit Dachaufbau in Holzbauweise“ an Fa. Goldammer aus Isseroda
47/16- 
Beschluss der Auftragsvergabe für den Winterdienst in den Jahren 
2016 – 2020 an die Firma TSI GmbH aus Apfelstädt
48/16- 
Beschluss zur Auftragsvergabe „Elektrischer Anschluss der 
Trauerhalle“ und „Elektroinstallation in der Trauerhalle“ an die 
Fa. Haustechnik- Service Gustav Schmied aus Isseroda
49/16- 
Beschluss zur Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2015 und Prü-
fungsbeauftragung
50/16- 
Beschluss zur Kenntnisnahme des Beteiligungsberichtes 2016 am 
KET, KEBT und TEAG
51/16- 
Beschluss des Protokolls der öffentlichen Sitzung am 28.06.16

Beschlüsse der Sitzung vom 28.06.16 nichtöffentlicher Teil
43/16- 
Beschluss des Protokolls des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 
vom 07.06.16 und Veröffentlichung der Beschlüsse 36/16 mit ver-
ändertem Text

Beschlüsse der Sitzung vom 07.06.16 nichtöffentlicher Teil
36/16-	Beschluss	über	die	Höhe	der	finanziellen	Zuwendung	an	
die Kita „Rappelkiste“ zum 50-jährigen Gebäudejubiläum

Baugeschehen im Dorf
Der Herbst hat Einzug gehalten und das Baugeschehen ebbt ab. Nach der Eröffnung der Baustelle zum Neubau der Kita „Rappelkiste“ 
am 10.10.16 und dem feierlichen Spatenstich am 27.10.16 herrscht hier noch reger Baubetrieb. Der Rohbau soll im Januar/Februar 2017 
fertiggestellt sein.
Beim Aushub der Baugrube kamen auch unerwartete „Schätze“ aus dem letzten Jahrhundert wieder zum Vorschein. Aber so ist es fast 
immer	beim	Bauen,	im	Untergrund	findet	man	immer	etwas.
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Gemeinde Mönchenholzhausen mit den Ortsteilen Hayn, Eichelborn, Obernissa, Sohnstedt
99198 Mönchenholzhausen * Am Dorfteich 6 * Tel. 036203/713270

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Mi 16.00 - 17.00 Uhr

Nichtamtlicher Teil

Amtlicher Teil

Die andere große Baustelle, die östlichen Straßen Isserodas wurden im Sommer planmäßig fertiggestellt. An dieser Stelle danke ich 
nochmals für ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Die	Pflasterung	des	Weges	auf	dem	Friedhof	hat	seinem	Aussehen	spürbar	gut	getan.	Auch	hat	die	Trauerhalle	jetzt	Strom	für	Licht	
und elektrische Geräte. Neue Fenster und Türen sind auch eingebaut worden. Die alte Bestuhlung wird auch noch ausgetauscht und der 
Farbanstrich im kommenden Jahr erneuert. 
Zu guter Letzt hat auch die Bühne auf der Festwiese an der Grundschule sich einer Verjüngungskur unterziehen müssen. Die Bühne ist 
erneuert, fehlt nur noch die Überdachung.
Auch	an	der	Bepflanzung	der	Rabatten	wird	nun	weitergearbeitet.	Die	noch	offenen	Flächen	werden	mit	bodendeckenden	Stauden	bepflanzt.
Damit geht ein in baulicher Sicht erfolgreiches Jahr zu Ende.

Gebietsreform
Im VG-Teil dieser Ausgabe hat die Vorsitzende der VG schon Stellung genommen zum gegenwärtigen Stand der Bildung einer von den 
Einwohnern favorisierten Landgemeinde. Mein Eindruck bei diesen Veranstaltungen war, dass die Landesregierung einer Landgemein-
de Grammetal zwischen den Städten Erfurt und Weimar kein Bestehen einräumt. Demzufolge kann nur die Angliederung an die Stadt 
Weimar eine Konsequenz sein. Dies ist aber nicht in unserem Interesse.
In der Gemeinderatssitzung im November wird sich der Gemeinderat ausführlich mit diesem Thema beschäftigen und auch Optionen 
wie Angliederung an die Stadt Bad Berka betrachten.

Winterdienst
Nach erfolgter Neuausschreibung des Winterdienstes wird dieser auch in der kommenden Saison vom 01.11.16 – 31.03.17 durch die 
Firma TSI GmbH in gewohnter Art und Weise durchgeführt.

Gemeinderatssitzung am 11.10.6.2016

Beschluss-Nr. 90/25/2016:
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich die Benennung von 
Herrn Dittmar Teschke (Freie Wähler Mönchenholzhausen 
[FWM]) als neuen Vertreter für Herrn Reiner Hucke (FWM) für 
den Haupt- und Finanzausschuss.
Beschluss-Nr. 91/25/2016:
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich die Benennung von 
Herrn Reiner Hucke (FWM) als neuen Vertreter für Herrn Sven 
Weinschenk (FWM) als 2. Vertreter für die Verwaltungsgemein-
schaftsversammlung.
Beschluss-Nr. 92/25/2016: 
Die Bestätigung der Niederschrift vom 2.8.2016 erfolgte mehr-
heitlich.
Beschluss-Nr. 93/25/2016: 
Die Bestätigung der Niederschrift vom 22.9.2016 erfolgte mehr-
heitlich.

Beschluss-Nr. 94/25/2016: 
Beratung und Beschlussfassung: Einvernehmen der Gemeinde 
nach § 36 BauGB für die Nutzungsänderung Jagdhütte zum Wo-
chenendhaus in der Gemarkung Eichelborn. Das Einvernehmen 
wurde einstimmig erteilt.
Beschluss-Nr. 95/25/2016: 
Beratung und Beschlussfassung: Einvernehmen der Gemeinde 
nach § 36 BauGB für die Errichtung eines Gartenhauses in der 
Gemarkung Eichelborn. Das Einvernehmen wurde nicht erteilt, 
der Antrag wurde einstimmig abgelehnt.
Beschluss-Nr. 96/25/2016: 
Beratung und Beschlussfassung: Fördermittelantrag für die Wie-
derherstellung eines zugewachsenen Feldweges in der Gemar-
kung Eichelborn. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.
Beschluss-Nr. 97/25/2016: 
Beratung und Beschlussfassung: Friedhofsgebührensatzung. Ein-
stimmiger Beschluss, die Friedhofsgebühren beizubehalten.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
in der letzten Gemeinderatssitzung wurden die im amtlichen Teil aufgeführten Beschlüsse mehrheitlich bzw. einstimmig gefasst. Eingangs 
der Sitzung wurde, da das Gemeinderatsmitglied, Herr Sven Weinschenk (FWM) aus Obernissa zum 31.8.2016 zurückgetreten ist, Herr 
Volker Zimmermann (FWM) aus Mönchenholzhausen per Handschlag als neues Gemeinderatsmitglied	verpflichtet.	Durch	den	Rück-
tritt waren auch die aufgeführten Benennungen für den Haupt- und Finanzausschuss sowie die Verwaltungsgemeinschaftversammlung 
erforderlich. Auf Grund eines Schreibens des Landratsamtes vom 1.4.2016 war die Satzung für die Friedhofsgebühren zu überarbeiten. 
Die Neukalkulation der Verwaltung ergab nur geringfügige Abweichungen zur Kalkulation aus dem Jahre 2009, so dass der Gemeinderat 
beschloss, die Satzung vom 23.6. 2009 nicht zu ändern. Die (Gemeinde-) Gebietsreform beschäftigt uns weiterhin. Nachdem im Thüringer 
Ministerium für Inneres und Kommunales Anfang Oktober ein Gespräch zum „Landgemeinde“ stattgefunden hat, wurde dies wieder the-
matisiert und wird derzeit mit den Ortsteilräten beraten. Es scheint nunmehr nicht mehr möglich, eine „Landgemeinde“ aus den Gemeinden 
der VGem Grammetal zwischen den Städten Erfurt und Weimar zu bilden. Ich verweise hierzu auch auf die Bürgerinformation „Gebietsre-
form – wie geht es weiter?“ der Gemeinschaftsvorsitzenden. Das Thema wird auch wieder auf der nächsten Sitzung des Gemeinderats auf 
der Tagesordnung stehen. Zu der Sitzung, die für den 15.11.2016 geplant ist (Örtlichkeit ist noch nicht festgelegt), lade ich recht herzlich 
ein. Bitte beachten Sie hierzu die Einladung, die spätestens ab 10.11.2016 aushängt. Letztlich weise ich noch auf die Veranstaltung des 
Förderverein Obernissa e. V. hin, der am Samstag, 26.11.2016, wieder in Obernissa den nunmehr 16. Weihnachtsmarkt organisiert. 

Mit freundlichen Grüßen Ihr Bürgermeister Werner Nolte 
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Mitteilung der Kita „Mönchszwerge“

In Absprache mit dem Elternbeirat gelten für das Kalenderjahr 2017 folgende Schließtage: 
13.4., 26.5., 29./30.6., 2.10., 30.10. und 27. – 29.12.2017. 

Bitte berücksichtigen sie diese Termine bei Ihren Planungen.

Bekanntmachung von Beschlüssen

Gemeinderatssitzung vom 19.04.2016
Beschluss  1-13/16: 
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.02.2016
Beschluss  2-13/16:
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Entwurf der Sat-
zung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern 
(Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Niederzimmern als Satzung.   
Dieser Satzungsentwurf, der der Niederschrift beigefügt wird, ist 
Bestandteil dieses Beschlusses.
Beschluss  3-13/16: 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Entwurf der 1. Sat-
zung zur Änderung der Satzung der  Gemeinde Niederzimmern über 
die Benutzung der kommunalen Kindertageseinrichtung (Kita- Be-
nutzungssatzung) als Satzung. Dieser Satzungsentwurf, der der Sit-
zungsniederschrift beigefügt wird, ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Beschluss  4-13/16: 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Entwurf der 1.Sat-
zung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Niederzimmern als Sat-
zung. Dieser Satzungsentwurf, der der Sitzungsniederschrift bei-
gefügt wird, ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Beschluss  5-13/16: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederzimmern beschließt den 
vorliegenden Entwurf der Satzung über die Erhebung der Hun-
desteuer (Hundesteuersatzung) der Gemeinde Niederzimmern als 
Satzung. Dieser Satzungsentwurf, der der Sitzungsniederschrift 
beigefügt wird, ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Beschluss  6-13/16: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederzimmern beschließt, das 
Objekt Obere Schule, Auf dem Zieche 5 (Grundstück Flur 1, Flur-
stück 2 der Gemarkung Niederzimmern) wieder in das Gemein-
deeigentum zu  übernehmen. Der Bürgermeister wird beauftragt, 
den dazu notwendigen notariellen Überlassungsvertrag mit dem 
Kreis Weimarer Land abzuschließen. Für den Fall, dass der Kreis 
im Zuge der Rückübertragung einen Wertausgleich im Sinne von 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 ThürSchFG verlangt, wird der Bürgermeister 
beauftragt, diesbezüglich mit dem Kreis in Verhandlung zu treten.

Amtlicher Teil

Gemeinde Niederzimmern
99428 Niederzimmern *Angergasse 6 * Tel. 036203/90247* www.niederzimmern.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters: dienstags 17.00 - 19.00 Uhr

Gemeinderatssitzung vom 06.09.2016
Beschluss  1-15/16: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederzimmern beschließt die 
Ausschreibung der geplanten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Hochwasserschäden entsprechend der vorliegenden Leistungsver-
zeichnisse: Instandsetzung Sonnenbrücke, Ersatzneubau Brücke 
„Auf	dem	Sand“,	Wiederherstellung	des	Abflussprofils	der	Gramme
Beschluss  2-15/16: 
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.06.2016
Beschluss  3-15/16:  
1. Der GR nimmt das Ergebnis zur Jahresrechnung 2015 nach 

§ 80 Abs. 2 ThürKO zustimmend zur Kenntnis.
2. Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die 

außer- bzw. überplanmäßigen Ausgaben genehmigt. Mit der 
seitherigen Abdeckung der Mehrausgaben durch Mehreinnah-
men bzw. durch Einsparungen besteht Einverständnis.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, entsprechend § 82 Abs. 1 und 
2 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Weimarer Land 
den Jahresabschluss 2014 zur örtlichen Prüfung vorzulegen.

Beschluss  4-15/16: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederzimmern beschließt, für 
den Aufbau des, über Lottomittel des Thüringer Wirtschaftsmini-
steriums geförderte, Spielgerätes drei Angebote einzuholen. Der 
Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag an die Firma mit dem 
wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben.
Beschluss  5-15/16: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederzimmern beschließt, für 
die Erstellung des Wertgutachtens für das Objekt der ehemaligen 
Grundschule, die nachträgliche Zustimmung zu erteilen. Weiter-
hin wird beschlossen, dass eine weitere Begutachtung des Objek-
tes mit Vertretern des Landratsamtes u nd der Gutachterin Frau 
Polt durchgeführt wird. Die Kosten in Höhe von ca. 500,- € über-
nimmt die Gemeinde Niederzimmern.

Termin Gemeinderatssitzung
Die	 nächste	 Gemeinderatssitzung	 findet	 am	 Dienstag,	 dem	
13.12.2016, 20.00 Uhr im Versammlungsraum der Gemeinde-
verwaltung statt. Die Tagesordnung wird im Schaukasten ver-
öffentlicht.

Bekanntmachung von Beschlüssen

Gemeinderatssitzung vom 28.04.2016
Beschluss Nr. 39/2016: 
Die Änderung der Tagesordnung wird beschlossen. Aus TOP 12 
wird der TOP 2.

Amtlicher Teil

Gemeinde Nohra mit den Ortsteilen Nohra, Obergrunstedt Ulla und Utzberg
99428 Nohra * Herrenstr. 34 * Tel. 03643/825224

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 16.00 - 18.00 Uhr

Beschluss Nr. 40/2016: 
Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan „Ausbau der B 7 zwi-
schen Weimar und Mönchenholzhausen“. Es wird beschlossen, 
dass die Gemeinde Nohra gegen den Ausbau der Projekte T 2 
und T 3 ist.
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Nichtamtlicher Teil

Beschluss Nr. 41/2016: 
Bestätigung der Niederschrift vom 17.03.2016
Beschluss Nr. 42/2016: 
Bestätigung der Niederschrift vom 24.03.2016
Beschluss Nr. 43/2016: 
Beschluss über die Zustimmung zum Antrag zur Änderung der 
Dachfarbe, OT Obergrunstedt / Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes
Beschluss Nr. 44/2016: 
Beschluss über die erste Änderung der Benutzerordnung „Fest-
wiese Ulla“
Beschluss Nr. 45/2016: 
Beschluss: Bestätigung des Notarvertrages über die Einräumung 
einer be schränkten persönlichen Dienstbarkeit im OT Ulla
Beschluss Nr. 46/2016: 
Beschluss: Bestätigung des Notarvertrages zur Einräumung eines 
Überbau-und Wegerechtes im OT Utzberg
Beschluss Nr. 47/2016: 
Beschluss über die Kenntnisnahme Würdigung Haushalt 2016 
mit Forderung Haushaltssicherungskonzept und Stellungnahme 
betreffs Forderung Straßenausbaubeiträge für die Baumaßnahme 
Utzberg bis 31.05.2016
Beschluss Nr. 48/2016: TOP 10: 
Beschluss über vorübergehende Niederschlagung offener Posten 
aufgrund von Uneinbringlichkeit: Bürgermeister Schiller schlägt 
vor, dass der Beschluss vertagt wird.
Beschluss Nr. 49/2016:
Verpachtung Dach Bauhof Utzberg für eine Solaranlage

Gemeinderatssitzung vom 26.05.2016
Beschluss Nr. 53/2016: 
Beschluss über die Tagesordnung
Beschluss Nr. 54/2016:
Bestätigung der Niederschrift vom 28.04.2016 
Beschluss Nr. 61/2016: 
Beschluss zur Einreichung / Projekte zur Förderung von empfoh-
lenen Varianten Nohra + Utzberg aus dem Klimaschutzkonzept
Beschluss Nr. 62/2016: 
Dorfbeleuchtung / Erdgas in Utzberg: Bürgermeister Schiller hat 
die Vertagung des Themas angeregt um Angebote zu konkretisieren.

Gemeinderatssitzung vom 30.06.2016
Beschluss Nr. 63/2016:  
Beschluss zur Tagesordnung.
Beschluss Nr. 64/2016: 
Beschluss über die Bestätigung der Niederschrift vom 26.05.2016
Beschluss Nr. 65/2016: 
Beschluss über die Bestätigung der Änderungsvereinbarung zur 
Beauftragung von AHP mit der Geschäftsbesorgung zur Gewerbe-
gebietsentwicklung Nohra gemäß der Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Nohra und IKW vom 28.04.2004, geändert und übertra-
gen auf AHP mit der Übertragungsvereinbarung vom 31.05.2006 
und über die Konkretisierung der darin enthaltenen Beauftragung 
von AHP mit Marklertätigkeiten

Beschluss Nr. 66/2016: 
Beschlussfassung zu den Angeboten der Thüringer Energie zum 
Bau der Dorfbeleuchtung im Zuge der Verkabelung der innerörtli-
chen Freileitung und der Neuerschließung durch Erdgas.
Beschluss Nr. 67/2016: 
Beschluss zur Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung: Um-
stellung von einmaligen Beiträgen auf wiederkehrende Beiträge 
mit Auftragserteilung an die Verwaltung

Gemeinderatssitzung vom 25.08.2016, im Bürgerhaus Ulla
Beschluss Nr. 68/2016: 
Beschluss über die Tagesordnung. 
Beschluss Nr. 69/2016: 
Beschluss über den Antrag zur Umnutzung des alten Dehnerver-
kaufsgebäudes zu einem Indoorspielplatz
Beschluss Nr. 70/2016: 
Beschluss über die Bestätigung der Niederschrift vom 30.06.2016 
Beschluss Nr. 71/2016: 
Vergabe der Bauleistung zur Beseitigung von Hochwasserschä-
den 2013 am Herbach. Die Niederschrift zur Angebotsöffnung 
liegt den Gemeinderäten vor. Die Fa. POLYGON AG hat das 
günstigste Angebot unterbreitet. Es wird beschlossen, dass die Fa. 
POLYGON AG den Auftrag zur Durchführung der Leistung erhält.
Beschluss Nr. 72/2016: 
Beschluss über den Beteiligungs bericht am Kommunalen Energie-
zweckverband Thüringen über die mittelbare Beteiligung an der 
Thüringer Energie AG und an der Kommunalen Beteiligungsge-
sellschaft Thüringen AG.
Die Kenntnisnahme wird hierzu beschlossen.
Beschluss Nr. 73/2016: 
Zustimmung des Gemeinderates zur Waldbewirtschaftung 2017

Gemeinderatssitzung vom 22.09.2016
Beschluss Nr. 74/2016: 
Beschluss über die Tagesordnung  mit Änderungswunsch zu 
TOP 3 –Beschlussfassung zur Vorgehensweise Ersatzbushal-
testelle Obergrunstedt- Der Tagesordnung wird mit der Ände-
rung zugestimmt.
Beschluss Nr. 75/2016: 
Beschluss Niederschrift vom 25.08.2016
Beschluss Nr. 76/2016: 
Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, die unbefriedi-
gende und verkehrsgefährdende Situation bezüglich der der Er-
satzhaltestelle zu klären. Der jetzige Zustand ist zu verändern.
Beschluss Nr. 77/2016: 
Der Gemeinderat beschließt, die Sanierungsarbeiten des Brunnens 
in	der	Obergasse,	welche	der	Sicherungspflicht	der	Gemeinde	un-
terliegen,  an die Firma STRABAG entsprechend dem Angebot 
vom 14.09.2016 zu vergeben.
Beschluss Nr. 78/2016: 
Der Gemeinderat beschließt, die Firma Universal Dienstleistun-
gen GmbH aus Mönchenholzhausen mit der Entsorgung des 
Schlammes aus dem Feuerlöschteich entsprechend dem abgege-
benen Angebot zu beauftragen.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
Das Jahr 2016 ist bald vorbei, und nach dem Zurückdrehen der Uhr auf normale Zeit gilt die allgemeine Orientierung der herannahenden 
Weihnachtszeit und dem Jahresende…
In den Chören beginnen wir die Weihnachtsauftritte vorzubereiten, wer Lust hat mitzusingen, ist herzlich eingeladen: montags 20.00 
Uhr probt der Kirchenchor und freitags 20.00 Uhr probt der Männerchor Nohra jeweils in der Herrenstraße Nohra Nr. 32 oder 34…
Die sonstigen zahlreichen Aktivitäten der Vereine in den Ortsteilen entnehmen Sie bitte den ortsüblichen Informationsblättern oder 
Bekanntmachungen...
Während wir noch im letzten Jahr die Gebietsreformpläne der Landesregierung in weiter Ferne wähnten, werden uns die Nach-
richten diesbezüglich nun fast täglich in allen Medien unterbreitet… Das sogenannte Vorschaltgesetz zur Regelung der Bedin-
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gungen für die Änderungen in der sogenannten Freiwilligenphase ist seit Mitte dieses Jahres rechtskräftig, so dass die Wahr-
scheinlichkeit zur Reform mit dem Ergebnis der Abschaffung der Selbstständigkeit für Gemeinden unter 6000 Einwohnern immer 
größer wird.
In unserer Verwaltungsgemeinschaft betrifft das also alle 9 Gemeinden bestehend aus 16 Dörfern… Die Bürgerbefragungen im Som-
mer diesen Jahres haben uns mehrheitlich den Auftrag zur Bildung einer Landgemeinde erteilt. Die Verwaltungsgemeinschaft soll und 
möchte sich zu einer Landgemeinde umwandeln … Mit diesem eindeutigen Votum und Wunsch waren wir Bürgermeister gemeinsam 
zur Abstimmung ins Ministerium nach Erfurt gefahren, um dort zu erfahren, dass unsere Dörfer eher zur Stärkung der Städte Erfurt und 
Weimar vorgesehen sind, so dass dem Grammetal für die Bildung einer Landgemeinde wenig Hoffnung gemacht wird… Wir sollen 
die Zeitphase der Freiwilligkeit 2017 zur Erarbeitung von Verträgen zur freiwilligen Eingemeindung in die Oberzentren Weimar bzw. 
Erfurt nutzen… Nohra und Mönchenholzhausen sind dabei die beiden Gemeinden mit mehreren Ortsteilen, deren Belange bei den 
weiteren Überlegungen besonderer Berücksichtigung bedürfen, denn bei einer Zwangseingemeindung gibt es dann eine Eingliederung 
der Gemeinde Nohra bzw. Mönchenholzhausen als Ortsteil mit „Unterortsteilen“ … Bitte beachten Sie auch die Informationen der Ver-
waltungsgemeinschaft zum weiteren Entwicklungsstand der Gebietsreform ...
Nohra zählt noch immer zu den gut situierten Gemeinden, obwohl wir im vergangenen und auch in diesem Jahr kaum die Mittel zur Er-
füllung	unserer	Pflichtaufgaben	behalten	durften…	Sowohl	die	Umlagenpolitik	des	Kreises	als	auch	die	des	Landes	ignorieren	einerseits	
die Kreditbelastungen bei den Berechnungen der Umlagen, und Abgaben und andererseits werden die Einnahmen aus den vorhergehen-
den Jahren als Berechnungsgrundlage angenommen, so dass der aktuelle Rückgang unserer Einnahmen in den letzten zwei Jahren 2015 
und 2016 um jeweils rund 500.000,-€ sich in diesen Berechnungen ebenfalls nicht widerspiegelt…
Trotz dieser dramatischen Verringerung der Einnahmen von ca. 2,2 Mio € auf ca. 1,7 Mio € haben sich die Kreis- und Schulumlage in 
Höhe von ca. 1 Mio,-€ und die seit 2012 eingeführte Finanzausgleichsumlage von jeweils 350.000,-€ jährlich nicht geändert.
Während wir das Jahr 2015 mit einer hohen Kassenkreditüberziehung überstanden haben, können wir das laufende Jahr 2016 nur mit 
dem Verkauf der Wohnungen von Nohra überstehen, um das Finanzloch von einer halben Millionen Euro zu schließen…
Um weitere Unterstützung zu erhalten, musste ein Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet werden, in dem sämtliche sogenannten 
freiwilligen Leistungen der Gemeinde auf den Prüfstand kamen und über deren Fortsetzung entschieden werden musste. 
Regelmäßig	endete	die	Abwägung	in	der	Streichung	der	freiwilligen	Leistungen,	und	auch	Einschnitte	bei	den	Pflichtaufgaben	mussten	
vorgenommen werden …
Die Anschaffung eines notwendigen Feuerwehrautos konnte trotz der zur Verfügung gestellten Fördermittel nicht geleistet werden, und 
ab dem 1. Januar 2017 fällt auch unser Begrüßungsgeld für die Neugeborenen deshalb weg… Die Elternbeiträge zur Betreuung der 
Kinder mussten erhöht werden wie auch die Hebesätze für die Gewerbesteuern. Beide Maßnahmen haben wenig Wirkung, da sie durch 
Tariferhöhungen oder Erhöhung von Umlagen wieder „aufgefressen“ werden.
Die Haushaltsplanung für 2017 gestaltet sich dieser Logik folgend natürlich auch schwierig. Da werden wir also erneut um den Verkauf 
des Waldes streiten. Eine Gebietsreform 2018 würde dann weitere derartige Überlegungen unnötig machen... Unsere Einnahmen kom-
men der neuen Struktur zu Gute, da sich dann die Einnahmen auf mehr Einwohner verrechnen lassen ...
Während die Gemeinde Nohra auf Grund der Finanzpolitik des Landes mit der Einführung der Finanzausgleichsumlage zuneh-
mend in Finanznot geraten ist, konnte sich die Stiftung der Gemeinde Nohra seit der Anerkennung im Dezember 2012 positiv 
entwickeln. Die von der Gemeinde planerisch vorbereitete Photovoltaikanlage im Landschaftspark konnte 2013 plangerecht rea-
lisiert	werden,	so	dass	die	finanzielle	Ausstattung	der	Stiftung	Landschaftspark	Nohra	für	die	Dauer	der	Einspeisevergütungszeit	
gesichert ist. Sobald die Kosten für die Gründung der Stiftung und für die Finanzierung der Photovoltaikanlage geleistet sind, 
können und wollen wir die Arbeit zur Entwicklung des Landschaftsparks und zur Unterstützung von Projekten der örtlichen Ver-
eine weiter ausbauen.
In diesem Jahr konnten wir gemeinsam mit Vorstand und Kuratorium die Gründungsphase der Stiftung einer ausführlichen Auswertung 
unterziehen, so dass die Basis für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit gebildet werden konnte. Unabhängig davon konnte 
unsere Stiftung auf der Grundlage eines Beschlusses des Vorstandes vom Januar 2015 zwischenzeitlich stärker in der Region verankert 
werden, indem neuen Partner für die Finanz- und Steuerberatung gefunden wurden, die in Erfurt und Weimar ansässig sind.
Eigenmächtigkeiten aktiver Bürger im Gelände des Landschaftsparks konnten eingedämmt werden, die Anlagen der Festwiese wurden 
mit Rodelhang, Feuerstelle und Kirmeswiese gestalterisch vorangebracht und die Abstimmungen zur rechtssicheren Übertragung der 
Flächennutzung für die Festwiese an die Gemeinde Nohra, den Ortsteil Ulla, veröffentlicht...
Die	Pflege	der	Wege	und	Bänke	und	der	sonstigen	Anlagen	im	Landschaftspark	wurden	vertraglich	an	die	landwirtschaftliche	Nutzung	
gekoppelt... 
Die	ersten	wesentlichen	Pflanzmaßnahmen	zur	Begrünung	der	Photovoltaikanlage	konnten	im	letzten	Jahr	realisiert	werden	und	so	wird	
sich in den nächsten Jahren der Grüngürtel von Ulla weiter entwickeln.
Natürlich kümmern wir uns auch um die sonstigen an die Stiftung übertragenen Gebäude und Anlagen, wie die Wohnungen am Grun-
stedter Weg, den Sportplatz in Nohra Süd, die Mehrzweckhalle und das Kolbsheimhaus bei Nohra, welches gemäß Beschluss des Vor-
standes Sitz der Stiftung werden soll ...
Weitere Angaben zur Stiftung Landschaftspark Nohra können Sie der Internetseite www.stiftung-landschaftspark-nohra.de entnehmen... 
P.S. Unser jüngstes Projekt zur Entwicklung des Feuchtbiotopes bei der ehemaligen Kläranlage am Grenzweg zwischen 
Nohra und Ulla wurde in der Ullaer Eule bereits erörtert und ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinde Nohra und ihrer Stiftung Landschaftspark Nohra die jeweiligen Interessen und Ziele unterstützt ... Hochwas-
serschutz für den Ortsteil Ulla einerseits und Zuführung von Oberflächenwasser zu der als Teiche umgestalteten Kläranlage 
andererseits ...

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Schiller, 
Bürgermeister Nohra 
und Vorsitzender der Stiftung Landschaftspark Nohra



Grammetalbote 9 22. Jahrgang* 11. Ausgabe* 12.11.2016

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Nohra bietet voll erschlossene Gewerbefläche in der Größe von 1000 m² bis zu 4 ha im U.N.O. Gewerbepark und im 
Gewerbegebiet am Schlachthof an. Angebotsgrundlage ist der Bodenrichtwert von 20,-€/m² für GE Flächen und 25,-€/m² für GI Flä-

chen, wobei einzelne Flächen zum Unkostenpreis (Grunderwerb + Erschließungsaufwand) oder auch in Erbpacht abgegeben werden.
Interessenten melden sich bitte    beim Bauamt der VG Herrn Klein 03643 - 831142 oder 
   beim Bürgermeister der Gemeinde Nohra, Herrn Schiller, 0172 3445497

Ihre Bewerbungen können sie auch jederzeit unter der e-Mail –Adresse der Gemeinde Nohra gemnohra@hotmail.com einreichen.

Nähere Informationen zum Entwicklungsstand des Gebietes und zur Region Weimarer Land erhalten Sie auch
im Internet unter www.vg-grammetal.de 

Auf den Spuren unserer Vorfahren 
Am	vergangenen	Samstag,	dem	29.09.2016	haben	wir	unsere	Heimatstube	in	Nohra	in	der	Herrenstraße	36	offiziell	eröffnet.	Hiermit	
möchte	ich	allen	fleißigen	Helfern,	wie	Harald	Schmidt,	Roland	Thiele,	Eberhard	Rönicke	und	Eckard	Lindner	ganz	besonders	danken.	
Sie haben durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement zur schnellen Fertigstellung beigetragen. So bedanken wir uns auch 
bei allen, die durch Hilfe und Unterstützung sowie durch Inventar, kleine und große Gegenstände aus Haus,  Hof und Garten für die Ein-
richtung und Ausstattung der Zimmer mit gesorgt haben. Die Gelegenheit möchte ich auch nutzen und allen Helfern, die in Vorbereitung 
dieser Feier den Chronisten zur Seite standen ein großes Lob aussprechen. Wir sind sehr froh, dass die Gemeinde unsere Aktivitäten 
unterstützt. Nohra besitzt nun ein Kleinod mehr und ist stolz, es unseren Gästen präsentieren zu können. Die Heimatstube werden wir 
von April bis Oktober am ersten Sonnabend im Monat von 14.00-16.00 Uhr öffnen, oder nach Absprache mit dem Chronistenteam.

Wir freuen uns über ihren Besuch
Sieglinde Römhild  Im Namen des Chronistenteams

Bekanntmachung von Beschlüssen

Gemeinderatssitzung vom 04.07.2016 
19-01/2016: 
Die Niederschrift der 18. GR-Sitzung (öT) vom 12.05.2016 ist 
genehmigt.
19-02/2016: 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Entwurf der Haupt-
satzung. Der Satzungsentwurf, der der Sitzungsniederschrift bei-
gefügt wird, ist Bestandteil des Beschlusses.
19-03/2016: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt am Berge beschließt die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016. 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 sind Bestandteil 
des Beschlusses.
19-04/2016: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt am Berge beschließt den 
Finanzplan 2017 - 2019 für das Haushaltsjahr 2016. Der als Anla-
ge beigefügte Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 ist Bestand-
teil des Beschlusses.
19-5/2016: 
Das gemeindliche Einvernehmen zum Umbau und zur Erweite-
rung einer Blockhütte zur wohnwirtschaftlichen Nutzung, Flur 4, 

Gemeinde Ottstedt a.B.
99428 Ottstedt a.B. * Am Plan 1 * Tel. 036203/90290
Sprechzeiten des Bürgermeisters: Di 17.00-18.00 Uhr

Amtlicher Teil

Flurstück 310/5 wird erteilt.
Gesetzliche Anzahl der Ratsmitglieder: 6; Anwesend: 6; JA Stim-
men: 0; NEIN Stimmen: 6; Stimmenenthaltungen: 0
(Damit wird die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens versagt.)
19-06/2016: 
Die Niederschrift der 18. GR-Sitzung (nöT) vom 12.05.2016 ist 
genehmigt mit der Änderung, dass Sitzungsbeginn 20:10 Uhr war.

Gemeinderatssitzung vom 04.10.2016 
BNr.: 21- 1/2016: 
Der Tagesordnung wird  zugestimmt.
21-2/2016: 
Genehmigung der NS vom 12.09.2016
21-3/2016: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt a.B. beschließt die 
überplanmäßige Ausgabe nach § 58 Abs.1 ThürKO in Höhe von 
5.289,42 € für die Durchführung der Maßnahme: Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung.
21-4/2016: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottstedt a.B. beschließt, den 
Beschluss 01/28/01 aufzuheben. Der Elektroanschluss ist durch 
Herrn Fleischhauer auf seine Kosten bis zum 31.10.2016 zurück-
zubauen.

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Troistedt
99438 Troistedt * Im Dorfe 9a * Tel. 03643/849150

Sprechzeiten des Bürgermeisters: Mo 16.00 - 18.00 Uhr

Neuordnung der Hausnummerierung in der Gemeinde Troistedt
Die Grundstücksnummerierung hat zusammen mit der Benennung 
der Straßen die Funktion, den geregelten und normgerechten Ver-
kehr der Bürger untereinander sowie zwischen Behörden und Bür-
gern zu gewährleisten. Rechtsgrundlage für die Hausnummern-

vergabe ist im Freistaat Thüringen § 5 Ordnungsbehördengesetz 
(OBG). Zuständig für die Hausnummerierung ist damit die Ver-
waltungsgemeinschaft Grammetal (VGem) als Ordnungsbehörde.
Im Ergebnis eines Einwohnerantrags vom 29.11.2015 erfolgte mit 
Allgemeinverfügung vom 21.09.2016 die neue Benennung der 
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Straßenbezeichnungen in der Gemeinde Troistedt. Die Initiatoren des Einwohnerantrags haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Ver-
waltung bei der Vorbereitung und Umsetzung der zugrundeliegenden Beschlüsse des Gemeinderates unterstützt. Ausgehend von der Haus-
nummernverordnung der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal vom 08.09.2003 hat diese Arbeitsgruppe der VGem einen Vorschlag zur 
Neustrukturierung der Hausnummernvergabe in der Gemeinde Troistedt unterbreitet, der sich an die Benennung der gemeindlichen Stra-
ßenbezeichnungen mit Allgemeinverfügung vom 21.09.2016 anschließt. Die VGem wird diesen Vorschlag aus ordnungsrechtlicher Sicht 
prüfen und den Bürgerinnen und Bürgern in Troistedt schnellstmöglich die neue Hausnummerierung bekannt geben.
Dabei werden alle Straßen in der Gemeinde – jeweils von 1 beginnend – neu durchnummeriert. Die einzelnen Hausnummern werden in 
einer Übersichtskarte dargestellt. Diese Karte kann während der üblichen Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr) in der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal, Schloßgasse 
19 (Zimmer 15), 99428 Isseroda eingesehen werden.
Jeder von der neuen Hausnummerierung betroffene Haushalt wird in den nächsten Tagen/Wochen einen Bescheid der VGem 
bekommen. 
Im Ergebnis des genannten Einwohnerantrags konnte damit eine für (hoffentlich) alle Beteiligten tragbare und vor allem  zukunftsfähige 
Lösung gefunden werden. Unser herzlicher Dank gilt den Initiatoren und Unterstützern des Einwohnerantrags. Sie haben gezeigt, dass 
und vor allem wie man aktiv einen jahrelangen inhaltlichen Streit konstruktiv beilegen kann. 
Vielen Dank an Sie alle!

Seelig     Nickel
Gemeinschaftsvorsitzende   Bürgermeister

 
 

 

 
 

 

 

 

 


